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§ 184 IO Verfahrenskosten
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Soweit die Kosten eines nach § 183 erö neten Verfahrens, sobald sie feststehen und fällig sind, nicht aus der Masse

bezahlt werden können, sind sie vorläu g aus Amtsgeldern zu zahlen. Gleiches gilt für die Kosten eines Verfahrens, bei

dem das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 183 festgestellt wird.

(2) Die aus Amtsgeldern gezahlten Beträge sind dem Bund unmittelbar

1. aus der Insolvenzmasse und

2. im Abschöpfungsverfahren aus den Beträgen, die der Treuhänder durch Abtretung der Forderungen des

Schuldners auf Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit

Einkommensersatzfunktion erlangt, und aus sonstigen Leistungen des Schuldners oder Dritter, die der Treuhänder

erhält,

zu ersetzen. Sie sind wie die ihnen zugrunde liegenden Forderungen zu behandeln.

(3) Der Schuldner ist mit Beschluß zur Nachzahlung der Beträge zu verp ichten, die vorläu g aus Amtsgeldern gezahlt

und dem Bund noch nicht ersetzt wurden, soweit und sobald er ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts

dazu imstande ist. Drei Jahre nach Beendigung oder Einstellung des Abschöpfungsverfahrens kann die Verp ichtung

zur Nachzahlung nicht mehr auferlegt werden.
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